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In Theorie und Praxis gewinnt die Weiterentwicklung der 
Individualisierung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
und der Strafe an Bedeutung.1 Diese Individualisierung 
muß der Einmaligkeit der Tat und des Täters Rechnung 
tragen, also auch die vom Gesetz geforderte Berücksichti
gung der Persönlichkeit des Straftäters einschließen (Art. 5 
StGB). Dabei hat die allseitige Berücksichtigung der Per
sönlichkeit des Täters große Bedeutung nicht nur für das 
Finden einer ausgewogenen Strafe, sondern auch für deren 
Realisierung. Es geht ja letztlich darum, „den jeweils ef
fektivsten Weg zu bestimmen, auf dem auf der Grundlage 
der geltenden Gesetze das konkrete, vorbeugende soziale 
Programm für eine maximale Resozialisierung des Täters 
aufgebaut werden kann“ 2

Nach den in § 61 Abs. 2 StGB konkretisierten Grund
sätzen der Strafzumessung ist die Persönlichkeit des Tä
ters zu berücksichtigen

1. unter dem Gesichtspunkt, inwieweit sie — über die 
Schuld als verantwortungslose Tatentscheidung — in die 
Tat eingegangen und in der Schwere der Tat zum Aus
druck gekommen ist (tatbezogen),

2. unter dem Gesichtspunkt der Fähigkeit und Bereit
schaft des Täters, künftig seiner Verantwortung gegenüber 
der sozialistischen Gesellschaft nadfeukommen.

Aus dieser gesetzlichen Regelung ergibt sich, daß es im 
Strafverfahren nicht um eine allgemeine Würdigung der 
Gesamtpersönlichkeit des Straftäters geht. Gemäß Art. 2 
StGB und §§ 1 und 2 StPO ist vielmehr das Vorliegen und 
der Grad einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit festzu
stellen und zu diesem Zweck die Persönlichkeit des Straf
täters allseitig und unvoreingenommen (§ 8 StPO) aufzu
klären und zu berücksichtigen. Der Straftäter ist einmal 
Subjekt (Urheber) der Straftat, derjenige, der sich mit sei
nem Bewußtseinsstand, seinen Einstellungen und anderen 
individuellen psychischen Merkmalen seiner Persönlichkeit 
verantwortungslos zur Begehung der Straftat entschlossen 
und damit den Grund für die Anwendung strafrechtlicher 
Maßnahmen gesetzt hat (Tatprinzip). Dabei bestimmt die 
Schwere seines kriminellen Handelns, der Grad der Ge
sellschaftswidrigkeit bzw. Gesellschaftsgefährlichkeit der 
Tat — darin eingeschlossen die Schwere seiner Schuld — 
die Art und das Maß der Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit. Uber die Tatschwere darf die Strafe 
nicht hinausgehen, denn Grund und Gegenstand der Strafe 
ist die Straftat.

Zum anderen ist der Straftäter jedoch auch derjenige, 
demgegenüber die Strafe angewandt wird, auf den sie ein
wirkt und der „durch nachdrückliche staatliche und ge
sellschaftliche Einwirkung ... sowie durch seine Bewäh
rung und Wiedergutmachung“ (Art. 2 Abs. 2 StGB) „wirk
sam zu sozialistischer Staatsdisziplin und zu verantwor
tungsbewußtem Verhalten im gesellschaftlichen und per
sönlichen Leben“ (Art. 2 Abs. 1 StGB) erzogen werden soll. 
Dafür ist die Berücksichtigung der Fähigkeit und Bereit
schaft des Straftäters zu künftig verantwortungsbewußtem 
Verhalten bedeutsam.

Zu dieser gemäß § 61 StGB zu berücksichtigenden Fä
higkeit und Bereitschaft des Straftäters gibt es bisher kaum 
Aussagen.3 Deshalb soll im folgenden dargestellt werden, 
was darunter zu verstehen ist, welche Feststellungen dazu 
im Strafverfahren notwendig sind und wie diese bei der 
Strafzumessung zu berücksichtigen sind.4 Diese Probleme 
sind nicht nur für die Strafzumessung, sondern auch für 
die Strafenverwirklichung von Bedeutung.

Prognostisch orientierte Strafzumessung

§ 61 Abs. 2 StGB spricht zu Recht von der Fähigkeit und 
Bereitschaft des Täters, künftig seiner Verantwortung

nachzukommen. Dieser Blick auf die Zukunft steht in 
einem sachlichen Zusammenhang zu der Tatsache, daß die 
Strafe nicht um ihrer selbst willen oder nur wegen der (in 
der Vergangenheit liegenden) Tat angewandt wird, son
dern bestimmte gesellschaftliche Zwecke und Ziele (Schutz, 
Vorbeugung und Erziehung) verfolgt, also in die Zukunft 
gerichtet ist. Diese bei jeder Anwendung von Maßnahmen 
gebotene prognostische Sichtweise muß sich jedoch auf 
exakt festgestellte Tatsachen (hier also auf die z. Z. der 
Urteilsfindung beim Straftäter vorhandene Fähigkeit und 
Bereitschaft zu verantwortungsbewußtem Verhalten) stüt
zen.

Eine solche prognostisch orientierte, aber durch Tat
sachenfeststellung gesicherte Strafzumessung trägt dazu 
bei, die erzieherische Erfolgswahrscheinlichkeit der Maß
nahmen und den Schutz der sozialistischen Gesellschaft 
und der Bürger vor weiteren Straftaten zu erhöhen. Zu
gleich wird damit auch an die Potenzen des Straftäters 
angeknüpft, Verantwortung zu tragen und in freier Selbst
bestimmung sein Handeln an gesellschaftlichen Normen zu 
orientieren. Diese Voraussetzungen werden auf die sub
jektiven Möglichkeiten des Straftäters übertragen, nicht 
nur Objekt, sondern vor allem auch Subjekt der Maßnah
men der strafrechtlichen Verantwortlichkeit und ihrer Ver
wirklichung zu sein, d. h. aktiv den Prozeß zu unterstüt
zen, in dem der Widerspruch zwischen Gesellschaft und 
eigener Straftat gelöst wird. Damit wird die Subjektrolle 
des Straftäters bei der Verwirklichung seiner persönlichen 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit erhöht.

Die Differenzierung strafrechtlicher Sanktionen und 
ihre Ausgestaltung enthalten dafür viele Möglichkeiten. 
Diese sind entsprechend der seit mehr als drei Jahrzehn
ten verfolgten strafpolitischen Grundlinie durch das
3. StÄG beträchtlich erweitert, was die Verantwortung der 
Gerichte insbesondere auch bei der Berücksichtigung der 
Fähigkeit und Bereitschaft des Straftäters weiter erhöht. 
Die wirksame Anwendung der Sanktionen hängt wesent
lich auch davon ab, inwieweit die konkreten subjektiven 
Voraussetzungen der jeweiligen Persönlichkeit des Straf
täters berücksichtigt werden. Innerhalb dieser subjektiven 
Voraussetzungen ist die Fähigkeit und Bereitschaft, künf
tig der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft gerecht 
zu werden, ein wesentlicher Orientierungspunkt bei der 
Festlegung von strafrechtlichen Maßnahmen. Dieser Orien
tierungspunkt trägt der Individualität des Täters Rechnung 
und gibt zugleich all den an der Verwirklichung der Maß
nahme, am Bewährungsprozeß Beteiligten (nicht zuletzt 
auch dem Straftäter) wichtige Hinweise für die Erreichung 
der mit dem Strafverfahren angestrebten Ziele.

Zu den Begriffen „Fähigkeit" und „Bereitschaft"

Fähigkeit und Bereitschaft, künftig der Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft nachzukommen, sind soziale 
Und psychische Eigenschaften der Persönlichkeit, die nach 
bestimmten gesellschaftlichen Erwartungen bewertet wer
den. Die Erwartungen an die Herausbildung solcher Eigen
schaften und die Möglichkeiten dafür leiten sich aus dem 
Verhältnis von Persönlichkeit und sozialistischer Gesell
schaft und aus ihrer grundsätzlichen Interessenüberein
stimmung im Sozialismus ab. Das enthebt uns aber nicht 
der Notwendigkeit, die subjektiven Grundlagen und In
halte solcher Persönlichkeitseigenschaften zu erkennen, zu
mal diese sich nicht automatisch aus den gesellschaftlichen 
Grundlagen ergeben.

Die F ä h i g k e i t  des Straftäters, künftig der Verant
wortung gegenüber der Gesellschaft nachzukommen, be-


